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§ 1 NÖ HHG
 NÖ HHG - NÖ Hundehaltegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.09.2022

(1) Wer einen Hund hält, muss die dafür erforderliche Eignung aufweisen und hat das Tier in einer Weise zu führen

und zu verwahren, dass Menschen und Tiere nicht gefährdet oder unzumutbar belästigt werden können.

(2) Ein Hund darf ohne Aufsicht nur auf Grundstücken oder in sonstigen Objekten verwahrt werden, deren

Einfriedungen so hergestellt und instand gehalten sind, dass das Tier das Grundstück aus eigenem Antrieb nicht

verlassen kann.

(3) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet:

1. ö entlicher Ort: ein Ort, der für jedermann frei oder unter den gleichen Bedingungen zugänglich

ist;

2. Ortsbereich: ein funktional und baulich zusammenhängender Teil eines Siedlungsgebietes.
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